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Vollmacht für die Übermittlung der Grundsteuererklärung

Herrn Rechtsanwalt Andreas Krau sowie den angestellten Rechtsanwälten Carmen Eifert und Marcel 
Wack, Wetzlarer Straße 8 a, 35644 Hohenahr,

wird in Sachen

wegen

Übermittlung der Grundsteuererklärung

hiermit Vollmacht für die Übermittlung der Grundsteuererklärung erteilt. 

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:

mich bei der Übermittlung der Grundsteuererklärung vor der hierfür zuständigen Behörde zu ver-
treten,

Einsicht ins Grundbuch zu nehmen, einen einfachen oder beglaubigten Grundbuchauszug zu be-
antragen und in Empfang zu nehmen,

Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere,

Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen,

in öffentliche Register/Kataster/Grundakten/Verzeichnisse Einsicht zu nehmen, sowie die Beantra-
gung einfacher oder beglaubigter Abschriften und Auszüge,

Abgabe von Willenserklärungen.
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